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Bek. Nr. 1 
Landratsamt Berchtesgadener Land 

 
Verordnung des Landratsamtes Berchtesgadener Land über das Wasserschutzgebiet  

in der Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden im Landkreis Berchtesgadener Land  
für die Brunnen I und II Hintersee für die öffentliche Wasserversorgung 

Vom 28. März 2011 
 
Das Landratsamt Berchtesgadener Land erlässt auf Grund von § 51 Abs. 1 Nr. 1 und § 52 Abs. 1 Nr. 1 des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 2585), geändert am 17.8.2010 (BGBl I S. 1168) i. V. 
mit Art. 31 Abs. 2 und 63 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 25. Februar 2010 (GVBI      
S. 66) folgende 
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V e r o r d n u n g 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für die Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden wird in der Gemeinde Ramsau 
b. Berchtesgaden das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen 
nach §§ 3 bis 7 erlassen. 

 
§ 2 

Schutzgebiet 
 
(1) Das Schutzgebiet besteht aus 
 

einem Fassungsbereich, 
einer engeren Schutzzone und 
einer weiteren Schutzzone. 

 
(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang (Anlage 1) veröffentlichten Lage-

plan eingetragen. Für die genaue Grenzziehung ist ein Lageplan im Maßstab 1: 5.000 maßgebend, der im Landratsamt 
Berchtesgadener Land und in der Gemeinde Ramsau b. Berchtesgaden niedergelegt ist; er kann dort während der Dienst-
stunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücks-
grenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der der Fassung näheren Kante der gekenn-
zeichneten Linie. 

 
(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke berühren die festge-

setzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
 
(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engere Schutzzone und die weitere Schutzzone sind, soweit erforder-

lich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht. 
 

§ 3  
Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 

 
(1) Es sind 
 

 in der weiteren 
Schutzzone  

 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone W III W II 

 

1. 
 

bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2 bis 5 zugelassenen 
Maßnahmen) 

 
 

1.1 
 

Aufschlüsse oder Veränderungen der Erd-
oberfläche, auch wenn Grundwasser nicht 
aufgedeckt wird, vorzunehmen oder zu er-
weitern; insbesondere Fischteiche, Kies-, 
Sand- und Tongruben, Steinbrüche, Überta-
gebergbau und Torfstiche 

 

verboten, 
ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der  

ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung 
 

 

1.2 
 

Wiederverfüllung von Erdaufschlüssen, 
Baugruben und Leitungsgräben sowie Ge-
ländeauffüllungen  

 

nur zulässig 
- mit dem ursprünglichen Erdaushub 

im Zuge von Baumaßnahmen  
und 

- sofern die Bodenauflage wiederher-
gestellt wird 

 

verboten 

 

1.3 
 

Leitungen zu verlegen oder zu erneuern 
(ohne Nrn. 2.1, 3.6 und 6.9) 
 

 
--- verboten 

1.4 Durchführung von Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1) 
 

2.1 
 

Rohrleitungsanlagen zum Befördern von 
wassergefährdenden Stoffen nach § 62 
WHG zu errichten oder zu erweitern 
 

 
verboten 

 

2.2 
 

Anlagen nach § 62 WHG zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen zu errichten 
oder zu erweitern 
 

 
verboten 

 

2.3 
 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
nach § 62 Abs. 3 WHG außerhalb von Anla-
gen nach Nr. 2.2 (siehe Anlage 2, Ziffer 2) 
 

 

nur zulässig für die kurzfristige (wenige 
Tage) Lagerung von Stoffen bis Was-
sergefährdungsklasse 2 in dafür ge-
eigneten, dichten Transportbehältern 
bis zu je 50 Liter 
 

 
 

verboten 

 

2.4 
 

Abfall i. S. d. Abfallgesetze abzulagern  
 

verboten 
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 in der weiteren 
Schutzzone  

 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone W III W II 
 

2.5 
 

Genehmigungspflichtiger Umgang mit radio-
aktiven Stoffen im Sinne des Atomgesetzes 
und der Strahlenschutzverordnung 
 

verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 
 

3.1 
 

Abwasserbehandlungsanlagen zu errichten 
oder zu erweitern einschließlich Kleinkläran-
lagen  
 

 
verboten 

3.2 Trockenaborte  
 

nur zulässig, wenn diese nur vorüber-
gehend aufgestellt werden und mit 
dichtem Behälter ausgestattet sind 

 

 
verboten 

3.3 Ausbringen von Abwasser  verboten 
 

3.4 
 

Anlagen zur  
- Versickerung von Abwasser  

oder  
- Einleitung oder Versickerung von Kühl-

wasser oder Wasser aus Wärmepumpen 
ins Grundwasser  

zu errichten oder zu erweitern 
 

 
 
 

verboten 

 

3.5 
 

Anlagen zur Versickerung des von Dachflä-
chen abfließenden Wassers zu errichten 
oder zu erweitern 

 

nur zulässig bei ausreichender Reini-
gung durch flächenhafte Versickerung 
über den bewachsenen Oberboden 
oder gleichwertige Filteranlagen 1 

 

verboten 

 

3.6 
 

Abwasserleitungen und zugehörige Anlagen 
zu errichten oder zu erweitern 

 

nur zulässig zum Ableiten von Abwas-
ser, wenn die Dichtheit der Entwässe-
rungsanlagen vor Inbetriebnahme 
durch Druckprobe nachgewiesen und 
wiederkehrend alle 5 Jahre durch 
Sichtprüfung und alle 10 Jahre durch 
Druckprobe oder anderes gleichwerti-
ges Verfahren überprüft wird (Durchlei-
ten von außerhalb des Wasserschutz-
gebiets gesammeltem Abwasser ver-
boten) 

 

 
 
 

verboten 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Handlungen 
 

4.1 
 

Straßen, Wege und sonstige Verkehrsflä-
chen zu errichten oder zu erweitern 

 

nur zulässig für öffentliche Feld- und Waldwege, beschränkt-
öffentliche Wege, Eigentümerwege und Privatwege und bei breit-
flächigem Versickern des abfließenden Wassers 

 
 

4.2 
 

wassergefährdende auswaschbare oder aus-
laugbare Materialien (z. B. Schlacke, Teer, 
Imprägniermittel u. ä.) zum Straßen-, Wege-,  
Eisenbahn- oder Wasserbau zu verwenden 
 

 
 

verboten 

 

4.3 
 

Baustelleneinrichtungen, Baustofflager zu er-
richten oder zu erweitern 
 

 
verboten 

 

4.4 
 

Zeltplätze einzurichten oder zu erweitern; 
Camping aller Art 
 

verboten 

 

4.5 
 

Sportanlagen zu errichten oder zu erweitern 
 

verboten 
 

4.6 
 

Großveranstaltungen durchzuführen 
 

verboten 
 

4.7 
 

Flugplätze einschließlich Sicherheitsflächen, 
Notabwurfplätze, militärische Anlagen und 
Übungsplätze zu errichten oder zu erweitern 
 

verboten 

 

4.8 
 

Militärische Übungen durchzuführen 
 

nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen zulässig 
 

4.9 
 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf 
Freilandflächen, die nicht land-, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzt werden 
(z.B. Verkehrswege, Rasenflächen, Friedhö-
fe, Sportanlagen) 
 

 
 

 
verboten 

 

 

4.10 
 

Düngen mit Stickstoffdüngern 
 

nur zulässig bei standort- und bedarfs-
gerechter Düngung  

 

nur standort- und be-
darfsgerechte Düngung 
mit Mineraldünger zuläs-
sig  
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 in der weiteren 
Schutzzone  

 

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone W III W II 
 

4.11 
 

Gewässer aufzustauen und umzuleiten 
 

verboten 
 

4.12 
 

Durchführung von Gewässerunterhaltungs-
maßnahmen, insbesondere Geschiebeent-
nahme am Klausbach 
 

verboten ausgenommen nach vorheriger Abstimmung mit dem 
Wasserversorger und Außerbetriebnahme der Brunnen; 
verboten bei Wasserführung des Klausbaches im Schutzgebiet 

5. bei baulichen Anlagen 
 

5.1 
 

bauliche Anlagen zu errichten oder zu er-
weitern  

 

nur zulässig,  
- wenn kein häusliches oder gewerb-

liches Abwasser anfällt oder in eine 
dichte Sammelentwässerung einge-
leitet wird unter Beachtung von    
Nr. 3.7  
und 

- wenn die Gründungssohle mindes-
tens 2 m über dem höchsten 
Grundwasserstand liegt 

 

 
 
 

verboten 

 
 

5.2  

 
 

Stallungen zu errichten oder zu erweitern  
 

 
 

verboten 
 

 

5.3 
 

Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jau-
che, Gülle, Silagesickersaft zu errichten oder 
zu erweitern  
 

 
verboten 

 

5.4 
 

ortsfeste Anlagen zur Gärfutterbereitung zu 
errichten oder zu erweitern  
 

 

nur zulässig mit Auffangbehälter für 
Silagesickersaft 

 
verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 
 

6.1 
 

Düngen mit Gülle, Jauche, Festmist, Gär-
substrat aus Biogasanlagen und Festmist-
kompost  
 

 

 
nur zulässig wie bei Nr. 6.2 

 

 
verboten 

 

6.2 
 

Düngen mit sonstigen organischen und mi-
neralischen Stickstoffdüngern (ohne Nr. 6.3) 
 

 

nur zulässig, wenn die Stickstoffdüngung in zeit- und bedarfsge-
rechten Gaben erfolgt, insbesondere nicht vom 15.10. bis 15.2. 
  

 

6.3 
 

Ausbringen oder Lagern von Klärschlamm, 
klärschlammhaltigen Düngemitteln, Fäkal-
schlamm oder Gärsubstrat bzw. Kompost 
aus zentralen Bioabfallanlagen 
 

 
 

verboten 

 

6.4 
 

Lagern von Festmist, Sekundärrohstoffdün-
ger oder Mineraldünger auf unbefestigten 
Flächen 
 

 

verboten, ausgenommen Kalkdünger; 
Mineraldünger und Schwarzkalk nur 
zulässig, sofern gegen Niederschlag 
dicht abgedeckt 
 

verboten 

 

6.5 
 

Gärfutterlagerung außerhalb von ortsfesten 
Anlagen  
 

 

nur zulässig in allseitig dichten Folien-
silos bei Siliergut ohne Gärsafterwar-
tung sowie Ballensilage 
 

verboten 

 

6.6 
 

Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferch-
tierhaltung 
 

 

nur zulässig auf Grünland ohne flächi-
ge Verletzung der Grasnarbe (siehe 
Anlage 2, Ziffer 3)  
 

verboten 

 

6.7 
 

Wildfutterplätze und Wildgatter zu errichten 
 

--- verboten 
 

6.8 
 

Anwendung von Pflanzenschutzmitteln aus 
Luftfahrzeugen oder zur Bodenentseuchung 
 

 

 

verboten 

 

6.9 
 

landwirtschaftliche Dräne und zugehörige 
Vorflutgräben anzulegen oder zu ändern 
 

 

 

nur zulässig für Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen 

 

6.10 
 

besondere Nutzungen im Sinne von Anlage 
2, Ziffer 4 neu anzulegen oder zu erweitern 
 

 

 

verboten 

 

6.11 
 

Rodung, Kahlschlag größer als 1.000 m2 
oder eine in der Wirkung gleichkommende 
Maßnahme (siehe Anlage 2, Ziffer 5) 
 

 

 

nicht zulässig,  
(ausgenommen bei Kalamitäten) 

 

6.12 
 

Nasskonservierung von Rundholz 
 

verboten 

 
1 siehe ATV-DVWK-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 
 
 

(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nr. 1 bis 6 aufgeführte Handlungen verboten. Das Betreten ist 
nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen 
Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 
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(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der Nummern 3.6 und 5.1 nicht für Handlungen 
im Rahmen der Wassergewinnung und –ableitung des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Ver-
ordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

 
§ 4 

Ausnahmen 
 
(1) Das Landratsamt Berchtesgadener Land kann von den Verboten und Beschränkungen des § 3 Ausnahmen zulassen, 

wenn 
 

1.  das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfordert oder 
2.  das Verbot oder die Beschränkung im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde und das Gemeinwohl der Aus-

nahme nicht entgegensteht.  
 
(2) Die Ausnahme ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 
 
(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Berchtesgadener Land vom Grundstückseigentümer verlangen, dass der 

frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversor-
gung erfordert.  

 
§ 5 

Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets haben die Beseitigung oder 

Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errich-
tung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamts Berchtesgadener Land 
zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach den §§ 52 Abs. 4, 96 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 
 

§ 6 
Kennzeichnung des Schutzgebietes 

 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu dulden, dass die Gren-
zen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht 
werden. 
 

§ 7 
Kontrollmaßnahmen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben Probenahmen von im 

Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes 
Berchtesgadener Land zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu notwendigen Verrichtungen 

auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des Landratsamts Berchtesgadener Land zu dulden. 
 
(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die 

durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten, zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten 
gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungs-
verordnung – EÜV) in der jeweils geltenden Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
technische Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen. 

 
§ 8 

Entschädigung und Ausgleich 
 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung eine Enteignung darstellt, ist über 

die Fälle des § 5 hinaus nach den §§ 52 Abs. 4, 96 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 
 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte Anforderungen festsetzt, 

die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung beschränken, ist für die dadurch verursachten wirtschaftli-
chen Nachteile ein angemessener Ausgleich gem. § 52 Abs. 5 WHG und Art. 32 BayWG zu leisten. 

 
§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach 103 Abs. 1 Nr. 7a, Abs. 2 WHG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig 
 
1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt, 
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Ausnahme verbundenen Bedingungen 

oder Auflagen zu befolgen. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 1.5.2011 in Kraft. 
 
 
Bad Reichenhall, den 28. März 2011 
Landratsamt Berchtesgadener Land 
 
Grabner, Landrat 
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Anlage 2 
 
Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nr. 2, 3, 5 und 6 
 
1.  Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 

 
Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über Einstufung 
wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS)“ zu 
beachten. 

 
2.  Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 

 
Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 
 
- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der Nr. 4.9, 4.10, 6.1, 6.2, 6.4 und 6.5, 
- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 
- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 
- Kompostierung im eigenen Garten. 
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3.  Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.6) 
 
Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rinderweide unvermeidbare Maß 
(linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treibwegen, Viehtränken etc.) überschritten wird. 
 

4.  Besondere Nutzungen  
 

sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische Nutzungen (zu Nr. 6.10): 
 
- Zierpflanzenanbau 
- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 

 
5.  Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maßnahmen (zu Nr. 6.11) 

 
Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in einem oder in wenigen kurz aufeinander 
folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass bereits eine ausreichende Verjüngung vorhanden ist und daher durch 
die Hiebsmaßnahme auf der Fläche Freilandbedingungen (Klima) entstehen. 
 
Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt Bäume stehen bleiben 
und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflächenbedingungen entstehen. 
 
Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer Hiebe durchführen, die in der 
Summe zu den o.g. Freiflächenbedingungen führen.  
 
Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich getrennten Teilflächen zulässig, wenn sie 
die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der Summe überschreiten.  
 
Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall zu verstehen, deren Beseiti-
gung nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und daher u.U. nur durch Kahlschlag möglich ist.  

 
 
Bek. Nr. 2 

Landratsamt Berchtesgadener Land 
 

Vollzug der Bienenseuchenverordnung 
Allgemeinverfügung zur Behandlung aller Bienenvölker gegen die Varroamilbe 

 
Das Landratsamt Berchtesgadener Land erlässt folgende  
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Alle Bienenhalter im Landreis Berchtesgadener Land sind verpflichtet im Jahr 2011 ihre Bienenvölker gegen die Varroamil-
be zu behandeln. 

 
2. Vorbehaltlich eines Widerrufs können auf Antrag einzelne Bienenvölker von der Behandlungspflicht ausgenommen werden. 

 
3. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 

 
4. Diese Allgemeinverfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 
 
- Eine Anfechtung dieser Verfügung hat gem. § 80 Nr. 2 des Tierseuchengesetzes keine aufschiebende Wirkung. 
 

- Gemäß Artikel 41 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes ist nur der verfügende Teil der Allge-
meinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung kann mit ihrer Begründung während der üblichen 
Geschäftszeiten im Landratsamt Berchtesgadener Land Zimmer Nr. 11 eingesehen werden. 

 
 
Bad Reichenhall, den 28. März 2011 
Landratsamt Berchtesgadener Land 
 
Georg Grabner, Landrat 
 
 
Bek. Nr. 3 

Stadt Freilassing 
 

Haushaltssatzung der Stadt Freilassing Landkreis Berchtesgadener Land für das Haushaltsjahr 2011 
 
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Freilassing folgende Haushaltssatzung: 

 
I. 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab, 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit     25.339.500,00 € 
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im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit       8.008.350,00 € 
 

§ 2 
 
Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Freilassing für das Wirtschaftsjahr 2011 wurde festgesetzt: 
er schließt ab: 
 
im Erfolgsplan 
 
in den Erträgen mit          1.472.500,00 €  
in den Aufwendungen         1.472.500,00 € 
 
im Vermögensplan 
in den Einnahmen und Ausgaben mit          305.292,00 € 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Haushalt 2011 der Stadt 
Freilassing wird auf                     2.124.750,00 €  
festgesetzt. 
 
Für den Eigenbetrieb Stadtwerke wird im Wirtschaftsplan 2011 eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen in Höhe 
von               204.400,00 € 
festgesetzt.  
 

§ 4 
 
Im Vermögenshaushalt 2011 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von  
               778.000,00 € 
zu Lasten des Haushaltsjahres 2012 festgesetzt.  

 
§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 

(a)  für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)          290 v.H. 
(b)  für sonstige Grundstücke (B)            290 v.H. 

 
2.   Gewerbesteuer              320 v.H. 
 

§ 6 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt wird auf  

      800.000,00 €  
festgesetzt. 
 
Für den Eigenbetrieb Stadtwerke wird der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirt-
schaftsplanes auf  

      100.000,00 €  
festgesetzt. 
 

§ 7 
 
Gem. § 28 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes wird für Grundsteuerkleinbeträge folgendes festgesetzt: 
 
Grundsteuerkleinbeträge bis zu 15,--Euro jährlich sind in einer Summe zum 15.8.2011 zur Zahlung fällig; 
Grundsteuerkleinbeträge bis zu 30,--Euro jährlich sind in zwei gleichen Raten zum 15.2. und 15.8.2011 zur Zahlung fällig. 
 

§ 8 
 
Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan beziehen werden nicht aufgenommen. 
 

§ 9 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
 
Freilassing, den 6. April 2011 
Stadt Freilassing 
 
Flatscher, Erster Bürgermeister 
 

 
II. 

 
Das Landratsamt Berchtesgadener Land hat die Kreditaufnahmen mit Schreiben vom 25.3.2011 Az.: 160/941-2 gem Art. 71 
Abs. 2 GO und die Verpflichtungsermächtigungen gem. Art. 67 Abs. 4 GO rechtsaufsichtlich genehmigt. 
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III. 
 
Der Haushaltsplan liegt ab dem Tag der Veröffentlichung der Haushaltssatzung eine Woche lang im Rathaus der Stadt Freilas-
sing öffentlich während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht auf (Art. 65 Abs. 3 GO). 
 
 
Bad Reichenhall, den 25. März 2011 
Landratsamt Berchtesgadener Land 
 
Abreß 
 
 
Bek. Nr. 4 

Stadt Laufen 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40 „Haiden-Point III“ in Laufen; 
ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses  
gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) – Inkrafttreten  

 
Der Stadtrat der Stadt Laufen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 1.3.2011 die 1. Änderung zur Erweiterung des Bebauungs-
planes Nr. 40 „Haiden-Point III“ mit Änderungsplan und Begründung des Ingenieurbüros für Städtebau und Umweltplanung 
Dipl.-Ing. G. Schmid, Teisendorf, i. d. Fassung vom 8.11.2010 gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Eine Ge-
nehmigung nach § 10 Abs. 2 BauGB durch das Landratsamt Berchtesgadener Land war nicht erforderlich. 
 
Diese 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40 „Haiden-Point III“ wird ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Rat-
haus der Stadt Laufen, Rathausplatz 1, 1. Stock, Zimmer 7, während der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten; über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB tritt die Bebauungsplanänderung mit Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt 
des Landkreises Berchtesgadener Land in Kraft. 
 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 und 2 BauGB die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 BauGB genannten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung beim Zustandekommen der Satzung 
unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Laufen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist jeweils darzule-
gen. 
 
Außerdem können Entschädigungsberechtigte Schadenersatz verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 44 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile entstanden sind. Die Fälligkeit des Anspruches entsteht durch schriftlichen Antrag beim Entschädigungs-
pflichtigen. 
 
Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
entstanden sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB). 
 
 
Laufen, den 5. April 2011 
Stadt Laufen 
 
Hans Feil, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 5 

Stadt Laufen 
 

Vollzug des Baugesetzbuches und der Gutachterausschussverordnung; 
Auslegung der Bodenrichtwertliste 

 
Der Gutachterausschuss des Landkreises Berchtesgadener Land hat die Bodenrichtwerte zum 31. Dezember 2010 ermittelt 
und in der neuen Bodenrichtwertliste dargestellt. 
 
Gem. § 13 Abs. 3 der Gutachterausschussverordnung liegt der Auszug dieser Bodenrichtwertliste für Laufen in der Zeit vom  
 

13. April bis 12. Mai 2011 
 

im Rathaus der Stadt Laufen, Rathausplatz 1, Zimmer Nr. 2, 1. Stock, während der allgemeinen Dienstzeiten öffentlich aus. Die 
Bodenrichtwerte sind auch im Internet kostenlos über den Auskunftsdienst „VBORIS“ einzusehen. Diesen erreicht man über die 
Homepage des Landratsamtes www.lra-bgl.de unter dem Stichwort „Bauen, Planen, Bodenrichtwerte“. 
 
Gem. § 196 Abs. 3 Satz 2 Baugesetzbuch kann von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Landratsamt Berchtes-
gadener Land, Salzburger Straße 64, 83435 Bad Reichenhall, Auskunft über die Bodenrichtwerte verlangt werden. 
 
 
Laufen, den 5. April 2011 
Stadt Laufen 
 
Hans Feil, Erster Bürgermeister 
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Bek. Nr. 6 
Markt Marktschellenberg 

 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Satzung über Lückenfüllung innerhalb einer bestehenden Splittersiedlung im Außenbereich  
(Außenbereichssatzung „Eisgrabenweg“); Billigung und öffentliche Auslegung 

 
Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 28. Februar 2011 die überarbeiteten Entwürfe zum Erlass einer Satzung über 
Lückenfüllung innerhalb einer bestehenden Splittersiedlung im Außenbereich (Zollhäuser entlang der Bundesstraße B 305) 
gebilligt und ihre Auslegung beschlossen. 
 
Die Satzung beinhaltet insbesondere die Einbeziehung der Grundstücke mit den Flurnummern 9/7, 16 und 17 sowie Teilflächen 
der Grundstücke mit den Flurnummern 9, 9/1, 9/3, 9/8, 15, 19, 58, 58/1, 58/2, 58/3 sowie 58/4, Gemarkung Landschellenberg, 
in den Geltungsbereich. Im Geltungsbereich dieser Satzung kann Wohnzwecken dienenden Vorhaben nicht entgegengehalten 
werden, dass sie der Darstellung im Flächennutzungsplan (Fläche für Landwirtschaft) widersprechen oder die Entstehung oder 
Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. 
 
Die Entwürfe zum Erlass einer Satzung über Lückenfüllung innerhalb einer bestehenden Splittersiedlung im Außenbereich 
(Außenbereichssatzung „Eisgrabenweg“) mit Begründung in der Fassung vom 28. Februar 2011 liegen in der Zeit von  
 

20. April 2011 bis 19. Mai 2011 
 
im Rathaus des Marktes Marktschellenberg, Salzburger Strasse 2, I. OG, Zimmer 3, während der allgemeinen Dienststunden 
öffentlich aus und können dort eingesehen werden. 
 
Während der Auslegungszeit können Bedenken und Anregungen eingebracht werden. 
 
 
Marktschellenberg, den 4. April 2011 
Markt Marktschellenberg 
 
Halmich, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 7 

Markt Teisendorf 
 

Haushaltssatzung des Marktes Teisendorf 
Landkreis Berchtesgadener Land für das Haushaltsjahr 2011 

 
Auf Grund Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Markt Teisendorf folgende Haushaltssatzung: 
 

I. 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit     12.761.090,00 €  
 
und  
 
im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit        5.303.955,00 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmassnahmen wird auf   
              670.000,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von   

            102.000,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folg festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer   

 
a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)                380 v.H. 
b)  für die Grundstücke (B)                  380 v.H. 

 
2.  Gewerbesteuer                    380 v.H. 
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 

        1.000.000,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan beziehen werden nicht aufgenommen.  
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
 
Teisendorf, den 29. März 2011 
Markt Teisendorf 
 
Franz Schießl, Erster Bürgermeister 
 

II. 
 
Das Landratsamt Berchtesgadener Land hat mit Schreiben vom 25.3.2011 Az. 160/941–2 den Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 
rechtsaufsichtlich genehmigt (Art. 71 Abs. 2 GO und Art. 67 Abs. 4 GO). 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt ab dem Tag der Veröffentlichung der Haushaltssatzung eine Woche lang im Rathaus des Marktes 
Teisendorf öffentlich während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme auf (Art. 65 Abs. 3 GO). 
 
 
Bad Reichenhall, den 25. März 2011 
Landratsamt Berchtesgadener Land 
 
Abreß 
 
 
Bek. Nr. 8 

Gemeinde Bischofswiesen 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Bischofswiesen Landkreis Berchtesgadener Land für das Haushaltsjahr 2011 
 
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Bischofswiesen folgende Haushaltssatzung: 

 
I. 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; erschließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit     11.774.502,00 € 
 
und  
 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit       3.987.256,00 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf  

         1.730.000,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf   

          429.000,00 € 
festgesetzt. 

 
§ 4 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
  

A)  für land- und forstwirtschaftliche Betriebe                380 v.H. 
B)  für sonstige Grundstücke                 380 v.H. 

 
2.  Gewerbesteuer                   380 v.H. 
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf  

         1.700.000,00 €            
festgesetzt. Er bedarf keiner Genehmigung (Art. 73 Abs. 2 GO). 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
 
Bischofswiesen, den 31. März 2011 
Gemeinde Bischofswiesen 
 
Toni Altkofer, Erster Bürgermeister 
 

II. 
 
Das Landratsamt Berchtesgadener Land hat mit Schreiben vom 25.3.2011 Az. 160/941–2 die Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen rechtsaufsichtlich gem. Art. 71 Abs. 2 GO und 
Art. 67 Abs. 4 GO genehmigt. 
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt ab dem Tag der Veröffentlichung der Haushaltssatzung eine Woche lang im Rathaus der Gemeinde 
Bischofswiesen öffentlich während der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht auf (Art. 65 Abs. 3 GO). 
 
 
Bad Reichenhall, den 25. März 2011 
Landratsamt Berchtesgadener Land 
 
Abreß 
 
 
Bek. Nr. 9 

Gemeinde Bischofswiesen 
 

Grundsteuer für 2011 
 
Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl., I S. 965) wird die Grundsteuer für das Jahr 2011 – 
vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Grundsteuerbescheide 2011 – in gleicher Höhe wie im Kalenderjahr 2010 festgesetzt. 
Dies bedeutet, dass diejenigen Steuerschuldner, die keinen Grundsteuerbescheid 2011 erhalten, im Kalenderjahr 2011 die glei-
che Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für die Steuerschuldner treten mit dem heutigen Tag durch diese öffentli-
che Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen heute ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen 
wäre. 
 
Die Grundsteuer ist zu ¼ ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2011 fällig. 
 
Kleinbeträge werden wie folgt fällig: 
 
1. Am 15. August 2011 der Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt; 
2. Am 15. Februar und 15. August 2011 zu je ½ des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt. 
 
Hat der Steuerschuldner selbst die Zahlung der Grundsteuer in einem Jahresbetrag beantragt, ist die Grundsteuer am              
1. Juli 2011 zur Zahlung fällig. 
In jenen Fällen, in denen gegenüber dem Vorjahr in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht Änderungen eintreten, wird 
von Amts wegen nach Erlass des Grundsteuermessbescheides durch das Finanzamt Berchtesgaden ein neuer Grundsteuerbe-
scheid 2011 zugestellt. Bis zum Ergehen dieses neuen Steuerbescheides sind Vorauszahlungen (§ 29 GrStG) in Höhe der 
bisherigen Grundsteuerzahlung weiter zu entrichten.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann, wenn er sich 
 
� nur an einen Adressaten richtet, innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 

oder unmittelbar Klage erhoben werden (siehe 2.). 
 

� an mehrere Adressaten richtet, jeder Adressat innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Wider-
spruch einlegen (siehe 1.) oder, wenn die übrigen Adressaten dieses Bescheids zustimmen, 
unmittelbar Klage erheben (siehe 2.). 

 
1.  Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen bei der beklagten Behörde Gemeinde Bischofswiesen, Rat-
hausplatz 2, 83483 Bischofswiesen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in einer angemessenen Frist sach-
lich nicht entschieden werden, so kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Bayerstraße 30, 80335 Mün-
chen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage 
kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Gemeinde Bischofswiesen) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 



 -98- 

2.  Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
 
Die Klage ist beim Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Bayerstraße 30, 80335 München schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Ge-
meinde Bischofswiesen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

- Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit dieses Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Ein-
ziehung der angeforderten Abgabe nicht aufgehalten. 

- Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen dem Widerspruchsführer keine Kosten; ist der Widerspruch erfolglos oder 
wird er zurückgenommen, hat derjenige, der den Widerspruch eingelegt hat, die Kosten des Widerspruchverfahrens zu 
tragen. 

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.6.2007 (GVBl 
13/2007) wurde im Bereich des Kommunalabgabenrechts ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen der Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung. Für mehrere gemeinsa-
me Adressaten eines Bescheids setzt die unmittelbare Klageerhebung die Zustimmung aller Betroffenen voraus. 

- Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in elektronischer Form (z. B. durch E-Mail) ist unzulässig. 
- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsgericht seit 1.7.2004 grundsätzlich ein Gebührenvor-

schuss zu entrichten. 
- Wenn Ihre Zahlung erst nach Ablauf des Fälligkeitstags einem unserer Konten gutgeschrieben wird, sind Säumniszuschlä-

ge von 1 v.H. des rückständigen Rechnungsbetrags für jeden angefangenen Monat der Säumnis zu zahlen. Außerdem 
haben Sie ggf. die entstehenden Mahngebühren und Beitreibungskosten zu tragen; dies gilt auch dann, wenn Sie gegen 
den Bescheid Widerspruch bzw. Klage einlegen. 

 
 
Bischofswiesen, den 5. April 2011 
Gemeinde Bischofswiesen 
 
Toni Altkofer, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 10 

Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 

Vollzug der Baugesetze; 
1. Änderung des Bebauungsplanes „Helfau IV“ in Surheim –  

Bekanntmachung der Änderung sowie frühzeitige Bürgerbeteiligung  
nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Saaldorf-Surheim hat in der Sitzung am 7.9.2010 die 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Helfau IV“ in Surheim beschlossen. Die Änderung wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB ohne 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Grundlage ist die Planzeichnung des Planungsbüros S.A.K aus Traun-
stein in der Fassung vom 8.2.2011. 
 
Im Rahmen der Änderung wird die Gewerbegebietsfläche auf dem Grunstück Fl. Nr. 123 Gemarkung Surheim durch Aufnahme 
öffentlicher Verkehrsflächen unterteilt. 
 
Die Absicht den Bebauungsplan „Helfau IV“ in Surheim zu ändern wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekanntge-
macht. Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie über die wesentlichen Auswirkungen 
der Planung wird die Änderungsplanung öffentlich ausgelegt. Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom  
 

13. April 2011 bis 6. Mai 2011 
 
im Rathaus der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Moosweg 2, 83416 Saaldorf während der allgemeinen Dienststunden. Während 
der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen vorgebracht werden. 
 
 
Saaldorf, den 8. April 2011 
Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 
Nutz, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 11 

Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 

Vollzug der Baugesetze; 
3. Änderung des Bebauungsplanes „Helfau“ in Surheim und  

3. Änderung des Bebauungsplanes „Teisenbergstraße“ in Surheim (Teilaufhebung) –  
Bekanntmachung der Änderung sowie frühzeitige Bürgerbeteiligung  

nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Saaldorf-Surheim hat in den Sitzungen am 7.7.2009 und 8.2.2011 die 3. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Helfau“ in Surheim verbunden mit der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Teisenbergstraße“ in 
Surheim (Teilaufhebung) beschlossen. Die Änderung wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB ohne Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Grundlage ist die Planzeichnung des Planungsbüros S.A.K aus Traunstein in der 
Fassung vom 3.3.2011. 
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Im Rahmen der Änderung wird ein Teilbereich des Bebauungsplanes „Teisenbergstraße“ in den Bebauungsplan „Helfau“ integ-
riert. Weiters werden bisherige Grünflächen in Mischgebietsflächen im Sinne der Innenverdichtung umgewandelt. 
 
Die Absicht die Bebauungspläne „Helfau“ und „Teisenbergstraße“ in Surheim zu ändern wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
ortsüblich bekanntgemacht. Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie über die wesent-
lichen Auswirkungen der Planung wird die Änderungsplanung öffentlich ausgelegt. Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 
 

13. April 2011 bis 6. Mai 2011 
 
im Rathaus der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Moosweg 2, 83416 Saaldorf während der allgemeinen Dienststunden. Während 
der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen vorgebracht werden. 
 
 
Saaldorf, den 8. April 2011 
Gemeinde Saaldorf-Surheim 
 
Nutz, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 12 

Gemeinde Schönau a. Königssee 
 

Auslegung der Bodenrichtwertliste zum 31.12.2010 
 
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für den Landkreis Berchtesgadener Land hat die Bodenrichtwerte für baureife 
Grundstücke zum 31.12.2010 ermittelt und hierüber eine Bodenrichtwertliste erstellt. Die Bodenrichtwertliste für Schönau a. 
Königssee liegt gemäß § 13 Abs. 3 der Gutachterausschussverordnung in der Zeit vom  
 

13. April 2011 bis einschließlich 13. Mai 2011 
 
im Rathaus der Gemeinde Schönau a. Königssee, Rathausplatz 1, Bauamt, Zimmer 101, während der allgemeinen Geschäfts-
zeiten öffentlich aus. Jedermann kann von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Sitz im Landratsamt Berchtesgade-
ner Land, Salzburger Str. 64, 83435 Bad Reichenhall) Auskunft über die Bodenrichtwerte verlangen. Auch außerhalb des Aus-
legungszeitraumes erteilt die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Auskunft über die Bodenrichtwerte. 
 
 
Schönau a. Königssee, den 5. April 2011 
Gemeinde Schönau a. Königssee 
 
Stefan Kurz, Erster Bürgermeister 
 
 

 


